AUSZUG AUS DEN VERLEIHUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DAS

KYFFHÄUSER-VERDIENSTKREUZ (KVK)

· Die Verleihung erfolgt nur in Anerkennung besonderer Leistungen und hervorragender Verdienste um den Kyffhäuserbund. Eine vieljährige Mitgliedschaft allein genügt nicht.


· Voraussetzung ist

- eine bestimmte und sich aus der Allgemeinheit klar heraushebende Einzeltat

- Werbung einer Großzahl von Mitgliedern (mindestens 10)

- Heranführung bzw. Wiedergründung von Kyffhäuser-Kameradschaften

· Das KVK II. Klasse kann nach mindestens fünfjähriger Zugehörigkeit zum Kyffhäuserbund,

· das KVK I. Klasse frühestens fünf Jahre nach Verleihung des II. Klasse verliehen werden.


· Mitglieder, die bei Verleihung des II. Klasse das 70. Lebensjahr vollendet haben, können das I. Klasse bereits nach 3 Jahren verliehen bekommen.

· Die Verleihung des KVK mit Eichenkranz ist dem KVK am schwarz-weißen Bande vorgeschaltet. Es kann an Mitglieder verliehen werden, die nach Verleihung des KVK I. Klasse sich weiterhin besondere Verdienste um den Kyffhäuserbund und seine Gliederungen erworben haben. Die Vorschaltung vor der Verleihung des KVK am schwarz-weißen Bande bedeutet jedoch nicht, daß die Verleihung des KVK mit Eichenkranz zwingend durchlaufen werden muß. 
Die Verleihung des KVK mit Eichenkranz kann frühestens nach fünfjähriger Verleihung des KVK I. Klasse erfolgen.
Der Präsident des Kyffhäuserbundes ist in Ergänzung der Bestimmungen zu vorstehendem Abschnitt in Zweifelsfällen allein berechtigt, in Ausnahmefällen Verleihungen von Kyffhäuser-Verdienstkreuzen der I. bzw. II. Klasse und mit Eichenkranz vorzunehmen, wenn die zeitlichen Voraussetzungen für die eine oder andere Klasse noch nicht erfüllt sind. Verleihungsanträge in dieser Hinsicht sind besonders eingehend unter Würdigung aller Umstände zu begründen; ein Anspruch auf Genehmigung besteht nicht.

· Die Kosten für die Verleihung trägt die beantragende Kameradschaft bzw. der Kreisverband.

· ANTRÄGE SIND VON DER KK ÜBER DEN KV AN DEN LANDESVERBAND EINZUREI​CHEN!

· Der Kameradschaftsvorsitzende und zwei weitere Vorstandsmitglieder sowie der KV-Vorsitzende oder sein Vertreter haben auf dem Antrag zu bestätigen, daß die Verleihungsbestimmungen beachtet wur​den.

· Die Anträge werden vom Ordensausschuß des LV jeweils zur Quartalsmitte geprüft und ggf. geneh​migt.

· Ein Anspruch auf Genehmigung besteht nicht. 
Bei Ablehnung muß seitens des LV keine Begründung erfolgen.

· Zu jedem Verdienstkreuz gehört eine vom Präsidenten bzw. dessen Vertreter unterzeichnete Urkunde.

· Einmal verliehene KVK dürfen nicht noch einmal verliehen werden. Diese Auszeichnungen bleiben im Todesfall im Besitz der Hinterbliebenen.
